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I. Anlass und Aufgabenstellung 

1. Anlass  

Die Bundesstraße B 224 verläuft als überregionale Straße zwischen dem Bergi-

schen Land und dem Münsterland. Sie durchquert das Ruhrgebiet von Süden nach 

Norden und verbindet dabei verschiedene in Ost-West Richtung verlaufenden Au-

tobahnen. Die aktuellen Verkehrsfrequenzen auf der B 224 resultieren aus den zu- 

und abfließenden Verkehrsströmen der überregionalen und regionalen Straßen 

sowie dem Binnenverkehr innerhalb und zwischen den einzelnen Kommunen. 

 

Auch im Bereich der Städte  Bottrop  und Gladbeck übernimmt die  Bundesstraße 

B  224 derzeit die Funktion einer Nord-Süd-Verbindung, die im Süden an die A 42 

bzw. das Stadtgebiet Essen anbindet und im Norden in die A 52 übergeht. 

Der derzeitige Ausbauzustand der B 224 in diesem Abschnitt, der eine Vielzahl 

plangleicher Kreuzungen und Einmündungen aufweist,  wird der  Funktion als 

hochbelastetes Element des Bundesfernstraßennetzes nicht gerecht. Dementspre-

chend sieht der Bedarfsplan für die Bundesfernstraßen zwischen A 42 und beste-

hender A 52 den Neubau einer A  52 in den  Abschnitten - AK Essen-Nord bis AK 

Essen/Gladbeck - sowie- AS Essen/Gladbeck bis AS Gelsenkirchen-Buer-West - 

vor. Beide Abschnitte sind im vordringlichen Bedarf eingestuft. 

Zusammen mit dem ebenfalls im vordringlichen Bedarf enthaltenen südlich an-

schließenden Abschnitt auf  Essener Stadtgebiet zwischen dem Autobahnkreuz 

Essen-Nord und einem künftigen Autobahnkreuz Essen-Ost ergibt sich eine neue 

durchgehende Nord-Süd-Verbindung im zentralen Ruhrgebiet, die regionale und 

überregionale Verkehrsfunktionen übernehmen und das örtliche Straßennetz ent-

lasten soll.  

 

Nach dem Gesetz  über die  Umweltverträglichkeitsprüfung  (UVPG, 2001),  § 3 

Absatz 1 Satz 1 handelt  es sich beim Neubau der A 52 entsprechend der Liste in 

Anlage 1 des Gesetzes um ein UVP-pflichtiges Vorhaben, woraus sich die Notwen-

digkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung ergibt. Dementsprechend wurde  das 

Planungsbüro Davids, Terfrüchte + Partner, Essen  mit der Erstellung begleitender 

Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit des Neubaus der A 52 beauftragt. Die 

Bearbeitung erfolgte in zwei inhaltlich und räumlich getrennten Untersuchungen, 

wobei sich deren räumliche Abgrenzug an der  Abschnittsbildung im Bedarfsplan 

orientiert. 

 

Im südlichen Abschnitt zwischen AK Essen / Nord und AK Essen / Gladbeck 

ist der Ausbau der bestehenden B 224 zur A 52 vorgesehen, wobei der Trassen-

verlauf beibehalten, ein leistungsfähiger Knotenpunkt mit der A 2 hergestellt und 

die plangleichen Verknüpfungen mit dem örtlichen Straßennetz beseitigt werden 

sollen.  
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Die Erarbeitung der entscheidungserheblichen Unterlagen gemäß § 6 UVPG für 

diesen südlichen Ausbauabschnitt erfolgt im Rahmen der vorliegenden Umwelt-

verträglichkeitsuntersuchung (UVU).  

 

Den nördlich anschließenden Abschnitt zwischen AS Essen / Gladbeck und AS 

Gelsenkirchen–Buer-West behandelt  eine Umweltverträglichkeitsstudie 

(UVS). Als UVS wird der fachplanerische Beitrag zur Linienfindung beim Neubau 

einer Bundesfernstraße bezeichnet. Die Bezeichnung wurde gewählt, da neben 

verschiedenen Ausbaulösungen in der bestehenden Trasse der B 224 in diesem 

Abschnitt auch  eine Variante betrachtet wird, die zum Teil im Versatz über die A 2, 

zum Teil in einer neuen Linie verlaufend, den Straßenzug der B 224 verlässt. 

Das AK Gladbeck ist gemäß dem Bedarfsplan Bestandteil des südlich anschlie-

ßenden Abschnittes zum Neubau der A 52 (AK Essen - Nord bis AK Essen / Glad-

beck m), wird jedoch, da sich bei den einzelnen Varianten unterschiedliche Lösun-

gen ergeben, auch in der vorliegenden UVS für den Südteil mit behandelt. 

2. Aufgabe der UVP 

Entsprechend dem UVP-Gesetz ist sicher zu stellen, "dass bei ... Vorhaben zur 

wirksamen Umweltvorsorge ... die Auswirkungen auf die Umwelt frühzeitig und um-

fassend ermittelt, beschrieben und bewertet werden ..." (UVPG § 1).  

Gemäß UVPG § 2 gilt „ die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein unselbstständiger 

Teil verwaltungsbehördlicher Verfahren, die der Entscheidung über die Zulässigkeit 

von Vorhaben dienen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung umfasst die Ermittlung, 

Beschreibung und Bewertung der unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf 

 

1. Menschen, einschlioeßlich der menschlichen Gesundheit, Tiere und 

Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

2. Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 

3. Kultur und sonstige Sachgüter sowie  

4. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern.“ 

 

In diesem gesetzlichen Kontext hat die vorliegende UVU die Aufgabe, bereits in ei-

ner frühen Planungsphase alle relevanten Auswirkungen des Vorhabens auf die 

Umwelt in Form von Belastungen wie auch Entlastungen vorausschauend zu un-

tersuchen und die möglichen Folgen für Mensch und Umwelt abschätzbar zu ma-

chen. 

Sie dient damit der Vorbereitung der Entscheidung über die im weiteren Verlauf der 

Planung zu verfolgenden Lösung sowie der Aufbereitung der Umweltbelange für ei-

ne spätere Abwägung im Rahmen eines Planfeststellungsverfahrens bzw. der Um-

weltverträglichkeitsprüfung.  
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3. Methodisches Vorgehen  

Die Beurteilung der Aus- und Einwirkungen eines Vorhabens im Rahmen der UVP 

erfordert mehr als die Untersuchung der direkten Wirkungen. Insofern muss auch 

die vorliegende UVU als Vorsorgeinstrument eines ressourcenbezogenen Umwelt-

schutzes die Nebenwirkungen einbeziehen, die oft erst als Langzeitfolgen erkenn-

bar werden. 

Die Komplexität der betrachteten ökologischen Systeme und ihre Wechselwirkun-

gen erfordert, dass die Analyse und Bewertung alle wesentlichen Aspekte sektora-

ler Umweltauswirkungen einschließlich ihrer Wechselwirkungen einbezieht. Des-

halb wird die Methode einer systembezogenen Wirkungsanalyse angewandt, die al-

le Umweltfaktoren in einen projektspezifischen Wirkungszusammenhang stellt und 

systematisch und nachvollziehbar untersucht. 

 

Die Methodik folgt ansonsten den gängigen Vorgaben und Regelwerken, so   

- den Hinweisen zur Berücksichtigung des Naturschutzes und der Landschafts-

 pflege beim Bundesfernstraßenbau (HNL-S 99, BMVBW 1999), 

- dem Merkblatt zur Umweltverträglichkeitsstudie in der Straßenplanung ( MUVS  

 2001, FGSV), 

- dem Handbuch für die Vergabe und Ausführung von freiberuflichen Leistungen 

 der Ingenieure und Landschaftsarchitekten im Straßen- und Brückenbau ( HVA 

 F-StB, BMVBW, letzte Fortschreibung 2004), 

- den Hinweisen zu §6 UVPG (BMVBW 1998) und 

- den Musterkarten UVS (BMVBW 1995). 

 

Die Bearbeitung gliedert sich in die  Raumanalyse und die Wirkungsprognose bzw. 

den Variantenvergleich, wobei diese beiden Phasen folgende Bearbeitungsschritte 

beinhalten: 

Raumanalyse 

- Ermitteln, Beschreiben und fachliches Bewerten der Schutzgüter des UVPG und 

 der jeweiligen Wechselwirkungen 

- Ermitteln und Darstellen von Bereichen mit unterschiedlicher Konfliktdichte und 

 von besonderen Konfliktschwerpunkten, Herausarbeiten von möglichen relativ 

 konfliktarmen Bereichen 

- Mitwirken beim Entwickeln von Varianten 

 

Wirkungsprognose und Variantenvergleich 

- Ermitteln und Beschreiben der Wirkungen / Wirkfaktoren des Vorhabens 

- Ermitteln, Beschreiben und Bewerten der Umweltauswirkungen 

-  Entwickeln von Empfehlungen zur Vermeidung und Verminderung von Beein-

 trächtigungen, Beurteilung der naturschutzrechtlichen Ausgleichbarkeit 

- Durchführen des abschließenden Variantenvergleiches und Reihung der Varian-

 ten aus umweltfachlicher Sicht. 
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Die vorgenannten Untersuchungsinhalte (entsprechend MUVS 2001) sind vorran-

gig auf die Linienfindung bei Neubauvorhaben zugeschnitten. Bei vorliegendem 

Projekt  ist der Neubau der A 52 ohne weitere Alternativen in der bestehenden Linie 

der B 224 vorgesehen. Im Mittelpunkt der Bearbeitung steht der systematische 

Vergleich  technischer Lösungen, unterschiedlicher Formen der Knotenpunkte und 

der Folgemaßnahmen im örtlichen Straßennetz, die vor dem Hintergrund des 

Prognose-Null-Falls zu bewerten sind. Die Untersuchungsinhalte sind dementspre-

chend auf das Vorhaben angepasst. 

 

Die Bestandsaufnahme für die einzelnen UVPG-Schutzgüter ist problemorientiert 

vorgenommen; Schwerpunkte sind auf die besonderen Standorteigenschaften (z.B. 

wertvolle Biotope, Erholungsbereiche) und auf jene Sachbereiche gelegt, für die 

von dem geplanten Vorhaben umweltrelevante Wirkungen zu erwarten sind. Im 

Rahmen der Beschreibung des Ist-Zustandes sind auch die für das jeweilige 

Schutzgut relevanten Vorbelastungen (Altlastenverdachtsflächen, Immissionen 

etc.) berücksichtigt. Die für den Raum typischen Wechselbeziehungen sind bei den 

jeweils betroffenen Schutzgütern beschrieben. Die Bewertung der einzelnen 

Schutzgüter erfolgt anhand einer 4-stufigen ordinalen Skala (sehr hoch, hoch, mit-

tel, gering), die sich an den örtlichen Gegebenheiten orientiert und keine standardi-

sierten Wertmaßstäbe ansetzt, die dem spezifischen Raum nicht gerecht werden 

könnten. 

Die Zielaussagen der Landes- und Regionalplanung sowie der kommunalen Pla-

nung sind textlich kurz zusammengefasst. Eine generelle kartographische Darstel-

lung der Planungsvorgaben erfolgt nicht. Vielmehr werden die planungsrelevanten 

Aussagen als nachrichtliche Übernahmen in die Karten der jeweilig betroffenen 

Schutzgüter mit aufgenommen. 

 

Die Untersuchung und Darstellung erfolgt im Maßstab 1 : 5.000. Die Grundlagenin-

formationen wurden auf der Basis bereits vorliegender Daten in den Jahren 2002 / 

2003 erfasst und während der Bearbeitung immer wieder fortgeschrieben. Dies gilt 

auch für die im Gelände vorgenommenen Kartierungen. Aktualisierungen und Er-

gänzungen zur Bestandssituation aufgrund in der Örtlichkeit festgestellter Verände-

rungen mit den entsprechenden Veränderungen der Wertigkeit einzelner Flächen 

erfolgten bis in die Endphase der inhaltlichen Bearbeitung der Raumanalyse in 

2005.. 

4. Abgrenzung des Untersuchungsraumes   

Grundlage für die Abgrenzung des Untersuchungsraumes (UR) sind die zu erwar-

tenden umwelterheblichen Auswirkungen des Vorhabens und ihre Reichweite. Als 

Abgrenzungskriterien in den  Vordergrund treten innerhalb der UVU vor allem die 

Schutzgüter Mensch und Landschafts-/Ortsbild, während die sonst üblichen Krite-

rien naturräumlicher Art von untergeordneter Bedeutung sind. Dies führt dazu, dass 

der UR auf das nähere Umfeld der Straße beschränkt werden kann. 
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Der UR wurde so abgegrenzt, dass die umwelterheblichen Auswirkungen, vor allem 

auch betrieblicher Art (Be- und Entlastungen) die durch das Vorhaben ausgelöst 

werden, erfasst und beurteilt werden können.  

Der UR beginnt im Süden auf Essener Stadtgebiet an der A 42 und endet im Nor-

den auf Gladbecker Stadtgebiet in Höhe der „Vestischen Kampfbahn“. Er umfasst 

einen Auswirkungskorridor entlang der B 224  mit Aufweitungen im den Bereichen  

geplanter Anschlusstellen sowie Bereiche entlang der A 2 in denen sich durch das 

geplante Autobahnkreuz mit der A 52 Auswirkungen ergeben. 

 

Die folgende Abbildung 1 zeigt den Untersuchungsraum der UVU in seiner Lage 

und Abgrenzung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Lage im Raum 

 

 

 


